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ftrcièfdjrctbcn fWr. 132
an bie

$f Idiotien lits Sitjmdjctifdjen

©eiorrbcufrfins.

SSerte S3ereinëgenoffen

Seh r lin g§ prüf un gen. 3m Sefireben, bie Sehrlingë*
Prüfungen im ® .-biete ber gefamten ©ibgenoffenfchaft mog*
liehft einheitlid) p organifieren unb anbeifeitê boch ben be«

fonbern IBebürfniffen unb SBerhältniffen ber einplnen S3eruf§=

arten t£)unlid)ft gerecht p merben, tjaben mir mit bem SBorftanb

beS SSerbanbes beutfcf)-f^tueigerifcfter (Sortenbaubereine, fotbie
mit bem 3entraI£oinite beë fcbtreigerifcben 33äefer= unb .ton«
bitorennerbanbeê 2tereinbarungen getroffen.

SDempfotge haben bie fanionalen ober totalen Sßrüfung§«

fommiffionen bei ber Slnmelbung bon ®ärtner«, 33äcter= ober

Sonbitorlebrttngen fÇotgenbeê p beachten :

1. ® ä r t n e r I e I) r I i n g e. $er ©artenbauoerbanb über«

nimmt bie ®urd)fübrung ber gad)prüfung nadf einem bon

ihm feftgefteïïten nub oon unferer 3entrnlprûfungêfommiffiou
genehmigten „ategnlatib" unb „Seitfaben". SDiefe Prüfungen
ftnben in ben botanischen ®ärten p Safet, Sern unb 3üricf)
ftatt burcö bie non ben bortigen ©artenbaiibereinen ernann«
ten ftatfnpp rten. ®ie Sluëmahl ber $rüfung?orte ift _ben

®heilnehmcrn freigeftellt. ®ie Soften ber §iti= unb ,f?er=

reife ber Teilnehmer bom SSBohnort pm ffSriifungêort über«

nimmt ber Sehrling; mo biefem bie fïïtittel bap fehlen, be«

ftreitet ber Sehrmeifter bie betreffenbe 2lu§lage für fftechnung
ber nädjften ®artenbauoerbanb§«@eftion, melch leitete ben
SSerbanb bamit belaftet. $ur Prüfung finb pplaffen Sehr«

linge mit einer 99tinimat«Sehrpit oon jtoei Sahren. ®ie
gaihprüfung barf höchftenS brei ÜKonate bor öeenbigung
ber Sehrpit beftanben merben. 2Benn fidj biefelbe nur über

einplne 3®eige beë ©arteubaueë erftrecten folt, fo ift bie£

unter SSugabe berfelben im SlnmelbungSformular auëbrûcflich

3it bemerten.

Tie Prüfung in ben ©chulfäcbern übernimmt ber bem

2Bobnort bee> ®ärtnerlel)rling§ pnäcbft liegenbe Sßrüfung8ort
nach ben öeftimmungen unfereê ^Reglements gleichpitig mit
ben übrigen Prüfungen. ®ie f)iefür erteilten 9toten finb in
bem bom ©artenbauberbanb auëpfteHenben Sehrbrief einp«
tragen, mäbrenb legerer bie ©intragung ber atoten für bie

gfacfjprüfung felbft beforgt. IBepglich ber Rträmirung ber
©äitner fttht eë unfern SßrüfungSfommiffionen frei, fidj bi«

reft mit ben ©cftiotten be§ ©artenbauberbanbeê p ber«

ftänbigeu.
'2. iöäcfer- unb Sonbiior Sehrlinge. llnfer $en«

traloorftanb hat mit bem gentralfomite be§ fc^toeigerifctjen
löäcfer« unb £onbitorenberbanbe§ inbepg auf bie Set)rling§«
Prüfung folgenbeê bereinbart :

„Ter fthroeiprifch: ©eroerbeberein belichtet auf bie 9ln«

orbnung bon Sehrlingëpritfungeit für ben 33äcfer= unb

Kreisschreiben Nr.
an die

Sektionen des Schlvchmschrn

Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenvssen!

Lehrlingsprüfungen. Im Bestreben, die Lehrlings-
Prüfungen im G.-viele der gesamten Eidgenossenschaft mög-

lichst einveitlich zu organisieren und andeiseits doch den be-

sondern Bedürfnissen und Verhältnissen der einzelnen Berufs-
arten thunlichsl gerecht zu werden, haben wir mit dem Vorstand
des Verbandes deutsch-schweizerischer Gartcnbauvcreine, sowie

mit dem Zentralkomite des schweizerischen Bäcker- und Kon-
ditorenverbandes Vereinbarungen getroffen.

Demzufolge haben die kantonalen oder lokalen Prüfungs-
kommissionen bei der Anmeldung von Gärtner-, Bäcker- oder

Konditorlehrlingcn Folgendes zu beachten:
1. Gärl ne rleh rlin ge. Der Gartenbauverband über-

nimmt die Durchführung der Fachprüfung nach einem von

ihm festgestellten und von unserer Zentralprüfungskommission
genehmigten „Regulativ" und „Leitfaden". Diese Prüfungen
finden in den botanischen Gärten zu Basel, Bern und Zürich
statt durch die von den dortigen Garteubauvereinen ernaun-
ten Fackpxp rten. Die Auswahl der Prüfungsorte ist den

Theilnehnurn freigestellt. Die Kosten der Hin- und Her-

reise der Teilnehmer vom Wohnort zum Prüfungsort über-
nimmt der Lehrling; wo diesem die Mittel dazu fehlen, be-

streitet der Lehrmeister die betreffende Auslage für Rechnung
der nächsten Gartenbauverbands-Sektion, welch letztere den
Verband damit belastet. Zur Prüfung sind zuzulassen Lehr-
linge mit einer Minimal-Lehrzeit von zwei Jahren. Die
Fachprüfung darf höchstens drei Monate vor Beendigung
der Lehrzeit bestanden werden. Wenn sich dieselbe nur über

einzelne Zweige des Gartenbaues erstrecken soll, so ist dies

unter Angabe derselben im Anmeldungsformular ausdrücklich

zu bemerken.

Die Prüfung in den Schulfächern übernimmt der dem

Wohnort des Gärtnerlehrlings zunächst liegende Prüfungsort
nach den Bestimmungen unseres Reglements gleichzeitig mit
den übrigen Prüfungen. Die hiefür erteilten Noten sind in
dem vom Gartenbauoerband auszustellenden Lehrbrief einzu-

tragen, während letzterer die Eintragung der Noten für die

Fachprüfung selbst besorgt. Bezüglich der Prämirung der
Gäitner steht es unsern Prüfungskommissionen frei, sich di-
rekt mit den Sektionen des Gartenbauverbandes zu ver-
ständigen.

2. Bäcker- und Kondiror-Lehrlinge. Unser Zen-
tralvorstand hat mit dem Zentralkomite des schweizerischen
Bäcker- unt> Konditorenverbandes inbezug auf die Lehrlings-
Prüfung folgendes vereinbart:

„Der schweizerisch: Gewerbeverein verzichtet auf die An-
ordnung von Lehrlingsprüfungen für den Bäcker- und



556 fUnßriric fißnchsrtrße 9nnbwtrhrr-Seltnng (Crgcm'Jür bte offtjteQert SßuBIitajionen beS Scßmetj. (Detoerbeöereinfe) «t. 43

bitorenberuf, foferrt ber fßroetjerifße Säder= unb ®onbitoren=
oerbanb ftetfe bafiir beforgt fein miß, baß ben 8eßrlingen
biefer S3erufêarten überaß ©elegenßeit geboten roerbe, Seßrs

lingfeprüfungen naß) ben gegenseitig bereinbarten Sorfßriften
ju befteßen. 2öo ber 33ädCer= unb ^onbitorenPerbanb folße
Prüfungen nißt felbft ju organifiren im ©taube märe, bliebe
e§ ben ©eftionen befe fßroeijerifßen ©emerbePereinS unbe=

nommen, Söder* unb tonbiioreroSeßrlinge naß befteßenben

Sorfßriften p prüfen."
Sffienn ficß bemgemäß ein S3ader-- ober Sonbitorleßrling

jur Sßeilnaßme an ber Prüfung in einem Greife melbet, mo
bereife eine ©eftion befe fßroeijerifßen Söders nnb Üfonbis
torenberbanbefe befteßt, fo ift ber Slngemelbete biefem Säder=
meiftersSerein pr gaßprüfung jujumetfen, mäßrenb unfere
Srüfungfeorgane nur bte Prüfung in ben ©ßulfäßern natß
unferm Seglemente borneßtnen foßen. Ser ßeßrbrief, in
melßen bie Utote ber ©ßulprüfung eingetragen roerben fann,
roirb eingig unb aßein bom 3entralfomite befe fßmeijertfßen
Söder- unb SonbitorensSerbanbefe in ßßaup=be*fonbS au§=

g-fteßt.
©oßte ein angemelbeter Söders ober Sonbitorleßrling je=

boß nicßt ©elegenßeit finben, ficß burcß eine ©eftion befe

Söder= unb Gfonbitorenüerbanbefe in feinem $aße prüfen p
laffen, fo ift unfe ßierüber jeroeilen fofott p berißten, ba=

mit mir unfe mit bem 3entralfomite genannten Serbanbefe

berftänbigen tonnen.
2Bir erfucßen bie ißrüfungfetommiffionen um genaue Se=

acßtung biefer Sereinbarungen.
Ser 3aßrefebericßt pro 189 2 roirb naß gleicßem

Snßaltfeprogramm mie bie bifeßerigen geftaltet. Sie ©eftionen
merben erfußt, unfe bie ©eftionfeberißte fo balb mie mögliß,
fpäteftenfe bis ©nbe gebruar 1893 jufommen p laffen, ba=

mit ber ©efammtberißt reßtjeitig erfd&einen tann.
Um ben ©ettionfeborftänben bie Serißterftattung p er=

leißtern unb eine größere Soßftönbigteit unb Ueberfißtlißfeit
ber ©eftionfeberißte p erzielen, ßaben mir berfucßferoeife ein

Serißterftattungfeformular erfteßt unb erfußen um möglid)ft
genaue unb boßftänbige 2fufefüßung befefelben.

©elbftöerftänbliß ift efe feßr ermünfdjt, baß bie ©eftionen
ficß) nicßt mit ber 2lufefüßung ber Formulare ober einer 2lufs
jäßlung ber berfcßiebenen Sereinfeleiftutigen begnügen, fonbern
jugleiß aucß Anregungen unb Sorfßläge für bie fünftige
Sßätigfeit unferefe Sereinefe ober für bie fÇôrberung ber ®e»

merbe im Slßgemeiuen barbteten. ©olcße Sfeinungfeäuße=

rungen fottpn ftetfe tunlißfte Serüdfißtigung unb Serroertung
finben.

©eftionen, roelße ißr ©efßäftfejaßr auf einen anbern
Sermin abfßließen, finb erfncßt, unfe gleicßmoßl über bafe

Äatenberfaßr 1892- p bericßten. ©olcße ©eftionen, beren

gebrudter Saßrefeberißt bis ©nbe Februar nicßt erfßeinen
fann, finb freunblicßft gebeten, unfe oorßer bie Jfprufturbogen
befefelben ober einen fcßriftlicßen Seridjt einjufenben. ©ofern
ber gebrndte Sericßt bie im Formular gefteßten fragen ge*

nügenb beantrooriet, fann bie Slnfefüßung biefefe gormularfe
unterlaffen roerben.

Sie Sericßterftattung über bie ßeßrlingfeprüfungen pro
1892/93 foß gefonbert burcß bie bejüglißen Formulare er*
folgen.

3Jlit freunbeibgenöffifßem ©ruß

gür ben 3entraIborftanb,
®er tßräfiöent:

Dr. 3. ©töfjel.
®er ©etretär:

SBerner Ärebfe.

fêteftrotetymfdje Sftunbfdjau.

©leïtrijitâtêttierï am ©ßößen. Sem „Urner SSoßen*
blatt" fcßreibt man: „Sie girma ©uénob unb ©auter in

©enf, roelcße ficß früßer lebßaft um bie ©rfteßung ber Sram«
baßn Slltborfs^tüelen intereffierte, ßat ficß in eine 2lftien=
gefeßfcßaft für eleftrifcße Slnlagen umgemanbelt. ©fe fcßetnt

nun, baß biefe ©efeßfcßaft bem erroäßnten 5ßrojefte roieber

rege 2lnfmerffamfeit fßenfte, unb fie bürfte in näcßfter 3eit
fcßon bei ben eibgenöffifßen unb fantonalen Seßörben ficß

um bie notroenbigen Sonjeffionen beroerben. Stit biefer
Srambaßn foß bie eleftrifcße Seleucßtung in Slltborf unb
fjlüelen eingeführt merben. gür Sepg ber Sffiafferfraft ift
ber ©cßädjen (Süd in Sürglen) in Slufeficßt genommen. Sie
ganje Slnlage ift p 370,000 $r. oeranfcßlagt. ©fe mirb
immerßiu noß ©cßroierigfetten genug bieten, biefefe Kapital
aufjubringen. Safe Unternehmen ift übrigens fo fcßön unb
für beibe ©emeinben berart nüßliß, baß ißm beftefe ©ebeißeu
erblüßen möge.

©leltrifcße Seleucßtung. Obers unb Sieber= Sram>
fingen (Sramelan) ßaben bie ©infüßrung ber eleftrifcßen
Seleußtung befßloffen.

— 3n Sßruntrut ßat ficß ein Snitiatiofomite gebilbet,
bafe fid) jur Slufgabe maßt, bie eleftrifcße Seleucßtung ju
beroerffteßigen.

— 8lucß in 2BiIIifeau foß bie eleftrifcße Seleucßtung
eingeführt merben. £err ©gger in fßebifon gebenft bie

SBafferfraft bei Surgrain für eine Seleucßtungfeanlage aufe=

junüßen.

Serf^iebeneö.
©emerbeaufefteUung in Sujern. ©inftimmig befcßloß

bafe erroeiterte Organifationfefomite, bie ©eroerbeaufefteßung
im 3aßr 1893 abjußalten. 2118 ißlaß mürbe beftnitio ber

„Ouat national" außerhalb ber ©eebabanftalt geroäßlt.
ßunftgcmerbltcßer SBettbemerß. 3nfolge ber oon ber

3entratfommiffion ber ©eroerbemufeen 3üricß unb SJintertßur
ausgeschriebenen SBettberoerbung jur ©inreießung oon ©nts
roürfen, bejießungfemeife bon ausgeführten 2lrbeiten p einem

Äanbelaber mit Sogenlicßt, ju einer ©graffitosgas
ça be, ja einer in £rolj gefebnißten SBanbfonfole unb

ju einem golbgepreßten Stieß be del mit ßtüden, finb im
ganjen 17 2lrbeiten eingegangen. Safe ßkeifegerießt ßat fols
genbe greife juerfannt: a) ©grafßtosgacabe einen jmeiten.
Sreife im Setrage oon 180 gr. $errn giranj © ü b f <ß e r, Se=
forationfemaler in ßfiefebaeß, 3üiict) ; einen britten fßreife im
Setrage oon 120 fÇt- §errn Otto Caberer in 3irma
©prißler unb ^oberer, Seforationsmaler in ßtiefeba^, 3üricß ;

eine 2lnerfenttung im Setrage oon 80 fjr. tperrn Sacguefe

©rofe, Slrcßiteft in fÇluntern, 3«ricß. b) SBanbfonfole in
§olj gefeßnißt: ©rfter Steife im Setrage oon 150 fÇr. §errn
Slbolf O berßof er, Silbßauer in SBiebifon, 3ü"cß. Sie
airbeiten bleiben aßt Sage im ©eroerbemufeum 3ütiß öffent=

Itß auSgefteßt.

©ßmeiierifßer ©djreineimeifteröerbanb. 3m §otel
„©entrai" in 3ittieß tagten am 15. Sauuar bie Selegirten
befe fßmeijerifßen ©ßreinermeifteroerbanbefe, 31 an ißrer
3aßl, aufe aßen beutfßen tantonen ber ©ßroeij jum 3mede
ber Seratung einefe (Statuts für bie neugegrünbete aßgemeine
Serfißerungfefaffe befe Serbanbefe. @8 lagen jroei ©ntroürfe
oor: ber eine ausgearbeitet bom Sorftanbe unter 3uöug ötm
Sr. Stoeßi, eibgenöffifßem Serftßerungfebeamten in Sern, ber

anbere oon einer ©pejtalfommiffion. Ser erftere ©ntrourf faß

Seraßgemeinerung ber Serfißerungfefaffe auf bie ganje fjoljs
arbeiterbranße mit ©injel* unb Soßeftiooerfißernng mit unb

oßne §aftpflißtoerfißerung, oor; ber leßtere nur ©injeß unb

Äoßeftiboerfißerung. Saß langer Sebatte rourbeber erftere gut=

geßeißen mit ber ©rroeiterung, baß namentliß mit ßtüdfißt
auf bie künftigen ffiefultate ber ©injeloerfißerung biefe 2lßs

teilung für aße ©emerbetreibenben offen fteßen foß. Slufes

naßrnfemeife fönnen anß leißte 3noaIiben aufgenommen
merben.
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ditorenberuf, sofern der schweizerische Bäcker- und Konditoren-
verband stets dafür besorgt sein will, daß den Lehrlingen
dieser Berufsarten überall Gelegenheit geboten werde, Lehr-
lingsprüfungen nach den gegenseitig vereinbarten Vorschriften
zu bestehen. Wo der Bäcker- und Konditorenverband solche

Prüfungen nicht selbst zu organisiren im Stande wäre, bliebe
es den Sektionen des schweizerischen Gewerbevereins unbe-

nommen, Bäcker- und Konditoren-Lehrlinge nach bestehenden

Vorschriften zu prüfen."
Wenn sich demgemäß ein Bäcker- oder Konditorlehrling

zur Theilnahme an der Prüfung in einem Kreise meldet, wo
bereis eine Sektion des schweizerischen Bäcker- und Kondi-
torenverbandes besteht, so ist der Angemeldete diesem Bäcker-
meister-Verein zur Fachprüfung zuzuweisen, während unsere
Prüfungsorgane nur die Prüfung in den Schulfächern nach

unserm Reglemente vornehmen sollen. Der Lehrbrief, in
welchen die Note der Schulprüfung eingetragen werden kann,
wird einzig und allein vom Zentralkomite des schweizerischen
Bäcker- und Konditoren-Verbandes in Chaux-de-fonds aus-
gestellt.

Sollte ein angemeldeter Bäcker- oder Konditorlehrling je-
doch nicht Gelegenheit finden, sich durch eine Sektion des

Bäcker- und Konditorenverbandes in seinem Fache prüfen zu
lassen, so ist uns hierüber jeweilen sofort zu berichten, da-
mit wir uns mit dem Zentralkomite genannten Verbandes
verständigen können.

Wir ersuchen die Prüfungskommisstonen um genaue Be-
achtung dieser Vereinbarungen.

Der Jahresbericht pro 1892 wird nach gleichem

Jnhaltsprogramm wie die bisherigen gestaltet. Die Sektionen
werden ersucht, uns die Sektionsberichte so bald wie möglich,
spätestens bis Ende Februar 1893 zukommen zu lassen, da-
mit der Gesammtbericht rechtzeitig erscheinen kann.

Um den Sektionsvorständen die Berichterstattung zu er-
leichtern und eine größere Vollständigkeit und Uebersichtlichkeit
der Sektionsberichte zu erzielen, haben wir versuchsweise ein

Berichterstattungsformular erstellt und ersuchen um möglichst

genaue und vollständige Ausfüllung desselben.

Selbstverständlich ist es sehr erwünscht, daß die Sektionen
sich nicht mit der Ausfüllung der Formalare oder einer Auf-
zählung der verschiedenen Vereinsleistungen begnügen, sondern
zugleich auch Anregungen und Vorschläge für die künftige
Thätigkeit unseres Vereines oder für die Förderung der Ge-
werbe im Allgemeinen darbieten. Solche Meinungsäuße-
rungen solstn stets tunlichste Berücksichtigung und Verwertung
finden.

Sektionen, welche ihr Geschäftsjahr auf einen andern
Termin abschließen, sind ersucht, uns gleichwohl über das

Kalenderjahr 1892- zu berichten. Solche Sektionen, deren

gedruckter Jahresbericht bis Ende Februar nicht erscheinen

kann, sind freundlichst gebeten, uns vorher die Korrekturbogen
desselben oder einen schriftlichen Bericht einzusenden. Sofern
der gedruckte Bericht die im Formular gestellten Fragen ge-
nirgend beantworlet, kann die Ausfüllung dieses Formulars
unterlassen werden.

Die Berichterstattung über die Lehrlingsprüfuugen pro
1892/93 soll gesondert durch die bezüglichen Formulare er-
folgen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den Zentralvorstand,
Der Präsident:

vr. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk am Schächen. Dem „Urner Wochen-

blatt" schreibt man: „Die Firma Cusnod und Sauter in

Genf, welche sich früher lebhaft um die Erstellung der Tram-
bahn Altdorf-Flüelen interessierte, hat sich in eine Aktien-
gesellschaft für elektrische Anlagen umgewandelt. Es scheint

nun, daß diese Gesellschaft dem erwähnten Projekte wieder

rege Aufmerksamkeit schenkte, und sie dürfte in nächster Zeit
schon bei den eidgenössischen und kantonalen Behörden sich

um die notwendigen Konzessionen bewerben. Mit dieser

Trambahn soll die elektrische Beleuchtung in Altdorf und
Flüelen eingeführt werden. Für Bezug der Wasserkraft ist
der Schächen (Rüti in Bürglen) in Aussicht genommen. Die
ganze Anlage ist zu 370,000 Fr. veranschlagt. Es wird
immerhin noch Schwierigkeiten genug bieten, dieses Kapital
aufzubringen. Das Unternehmen ist übrigens so schön und
für beide Gemeinden derart nützlich, daß ihm bestes Gedeihen
erblühen möge.

Elektrische Beleuchtung. Ober- und Nieder-Tram-
ling en (Tramelan) haben die Einführung der elektrischen
Beleuchtung beschlossen.

— In Pruntrut hat sich ein Jnmativkomite gebildet,
das sich zur Aufgabe macht, die elektrische Beleuchtung zu
bewerkstelligen.

— Auch in Willi sau soll die elektrische Beleuchtung
eingeführt werden. Herr Egger in Nebikon gedenkt die

Wasserkraft bei Burgrain für eine Beleuchtungsanlage aus-
zunützen.

Verschiedenes.
GeWerbeausstellung in Luzern. Einstimmig beschloß

das erweiterte Organisationskomite, die Gewerbeausstellung
im Jahr 1893 abzuhalten. Als Platz wurde definitiv der

„Quai national" außerhalb der Seebadanstalt gewählt.
Kunstgewerblicher Wettbewerb. Infolge der von der

Zentralkommission der Gewerbemuseeu Zürich und Winterthur
ausgeschriebenen Wettbewerbung zur Einreichung von Ent-
würfen, beziehungsweise von ausgeführten Arbeiten zu einem

Kandelaber mit Bogenlicht, zu einer Sgraffito-Fa-
aade, zu einer in Holz geschnitzten Wandkonsole und

zu einem goldgepreßten Buchdeckel mit Rücken, sind im
ganzen 17 Arbeiten eingegangen. Das Preisgericht hat fol-
g ende Preise zuerkannt: a) Sgraffiro-Faoade einen zweiten
Preis im Betrage von 180 Fr. Herrn Franz H ü b s ch e r, De-
korationsmaler in Riesbach, Zünch; einen dritten Preis im
Betrage von 120 Fr. Herrn Otto Haberer in Firma
Sprißler und Haberer, Dekorationsmaler in Riesbach, Zürich;
eine Anerkennung im Betrage von 80 Fr. Herrn Jacques
Gros, Architekt in Muntern, Zürich, b) Wandkonsole in
Holz geschnitzt: Erster Preis im Betrage von 150 Fr. Herrn
Adolf Oberhofer, Bildhauer in Wiedikon, Zürich. Die
Arbeiten bleiben acht Tage im Gewerbemuseum Zürich öffent-
lich ausgestellt.

Schweizerischer Schreinermeisterverband. Im Hotel
„Central" in Zürich tagten am 15. Januar die Delegirten
des schweizerischen Schreinermeisterverbandes, 31 an ihrer
Zahl, aus allen deutschen Kantonen der Schweiz zum Zwecke
der Beratung eines Statuts für die neugegründete allgemeine
Versicherungskasse des Verbandes. Es lagen zwei Entwürfe
vor: der eine ausgearbeitet vom Vorstande unter Zuzug von
Dr. Roelli, eidgenössischem Versicherungsbeamten in Bern, der

andere von einer Spezialkommission. Der erstere Entwurf sah

Verallgemeinerung der Versicherungskasse auf die ganze Holz-
arbeiterbranche mit Einzel- und Kollektivversicherung mit und

ohne Haftpflichtversicherung, vor; der letztere nur Einzel- und

Kollektivversicherung. Nach langer Debatte wurde der erstere gut-
geheißen mit der Erweiterung, daß namentlich mit Rücksicht

auf die günstigen Resultate der Einzelversicherung diese Ab-
teilung für alle Gewerbetreibenden offen stehen soll. Aus-
nahmsweise können auch leichte Invaliden aufgenommen
werden.
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